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1. Zoll= und Steuer-Wesen.

Auf Grund der Bestimmung im Artikel 36 der Verfassung des Deutschen Reichs ist nach Vernehmung
des Ausschusses des Bundesraths für Zoll= und Steuerwesen

der Königlich preußische Ober-Regierungsrath Schrader zu Königsberg

der Großhe oglich mecklenburgischen Zoll= und Steuer-Direktion zu Schwerin als Reichs-
bevollmächtigter für Zölle und Steuern mit dem Wohnsitze in Schwerin und

der Königlich sächsische Ober-Steuerkontrolör Birnbaum zu Grimma

den Hauptämtern zu Magdeburg, Halle, Halberstadt und Nordhausen mit dem Wohnsitz in
Magdeburg als Stations-Kontrolör

beigeordnet worden.

Die an der Grenzlinie zwischen Preußen und Bayern im Bezirke des Hauptsteueramts zu Hanau
belegene Königlich preußische Uebergangsabgaben-Hebestelle zu Döllbach ist aufgehoben worden.
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